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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1986

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs2;

AVG §46;

VStG §25;

Rechtssatz

Es erscheint durchaus schlüssig, wenn die Behörde dem unter Wahrheitsp:icht als Zeuge aussagenden Meldungsleger

mehr Glauben schenkt als dem Beschuldigten, den eine derartige Verp:ichtung zu wahrheitsgemäßer Aussage nicht

trifft.

Schlagworte

Beweismittel Amtspersonen Meldungsleger Anzeigen Berichte Zeugenaussagen Beweismittel Zeugenbeweis

Zeugenaussagen von Amtspersonen Beweiswürdigung Wertung der Beweismittel Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung

Freie Beweiswürdigung
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